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Gesamtgemeinde
Verabschiedung von Dr. Helmut Bender – ärztliche Versor-
gung bleibt sichergestellt
Dr. Helmut Bender und seine Ehefrau Alexandra sind zwar 
„reig’schmeckte“ Seckacher, aber aufgrund ihres Wirkens in und 
für die Gemeinde nicht mehr aus der Baulandgemeinde wegzuden-
ken. Und das ist auch gut so. Zwar musste Bürgermeister Thomas 
Ludwig die beiden jetzt nach 34 Jahren, sieben Monaten, zwei Wo-
chen und zwei Tagen des umsorgenden Wirkens in den wohlver-
dienten „Un“-ruhestand verabschieden. Gleichzeitig freute er sich 
aber, die Optimismus und Lebensfreude ausstrahlende Allgemein-
ärztin Eddy Yamile Ruiz Gonzalez als Nachfolgerin in der Praxis 
vorstellen zu können. Die würdige Feierstunde fand bei strahlen-
dem Sonnenschein im Freien hinter dem Seckacher Rathaus statt 
und neben Dr. Bender mit Ehefrau Alexandra, deren langjähriger 
Mitarbeiterin Heidrun Schmitt sowie Allgemeinärztin Eddy Yamile 
Ruiz Gonzalez mit ihrer extra angereisten Mutter galt der Gruß des 
Bürgermeisters auch zahlreichen Weggefährten des beliebten Arz-
tes, namentlich Hausarztkollege Dr. Joachim Rösch, Zahnarzt Jan 
Pols, dem früheren Apotheker Manfred Ballmann, dessen Nachfol-
gern von der Bauland-Apotheke, Petra Eberhard und Gunnar Koro-
nai, sowie Ehrenbürger und Bürgermeister i.R. Ekkehard Brand und 
zahlreichen Mitgliedern des Gemeinderates.

Abschied und Neuanfang: unsere Aufnahme zeigt (v.l.): Dr. Joachim 
Rösch, Jan Pols, Ehrenbürger Ekkehard Brand, Bürgermeister Thomas 
Ludwig, Eddy Yamile Ruiz Gonzales, Heidrun Schmitt sowie Dr. Hel-
mut und Alexandra Bender
„Eine Ära geht zu Ende“, begann Bürgermeister Thomas Ludwig sei-
ne Laudatio auf das Lebenswerk von Dr. Bender. „Die Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung stellt eine der wichtigsten Säulen der In-
frastruktur dar. Wenn die Gesundheit nicht mitspielt, braucht der 
Mensch medizinische Hilfe sowie oftmals auch seelischen und mo-
ralischen Beistand und das natürlich möglichst sofort und ohne lan-
ge Wege“ so Ludwig, der auf die gesicherte medizinische Versorgung 
in der bald 50-jährigen Geschichte von Seckach zurückblickte. Zwar 
habe die Kommune keine Möglichkeit, Ärzte selbst anzustellen oder 
über deren Zulassung zu entscheiden, aber sie könne für die Rahmen-
bedingungen sorgen. Bereits 1988 wurde unter Bürgermeister Ekke-
hard Brand das Arzt- und Masseurhaus in der Mittelgasse in Betrieb 
genommen und wenn alles klappt, wird dieses Bemühen im ehem. 
Empfangsgebäude des Seckacher Bahnhofs eine Fortsetzung erfahren.
Der Vita von Dr. Bender war zu entnehmen, dass er das humanis-
tische Gymnasium in Bruchsal mit neun Jahren Latein, sechs Jah-

ren Altgriechisch und nur drei Jahren Englisch besucht hatte. Ziel-
richtung dieses Gymnasialtyps ist eine ganzheitliche Ausbildung in 
den Künsten und Wissenschaften in Verbindung mit der jeweiligen 
Studienfachrichtung, also eine hervorragende Allgemeinbildung, die 
den Menschen Helmut Bender stark prägte. Sein Medizinstudium ab 
1976 in Heidelberg finanzierte er zum Teil selbst durch Aushilfstätig-
keiten in den Semesterferien und an den Wochenenden im Kranken-
haus Bruchsal. Praktische Studienabschnitte führten ihn 1982 an das 
Krankenhaus Mosbach, ab 1983 für zweieinhalb Jahre an das Kran-
kenhaus in Künzelsau und schließlich 1986 in eine Hausarztpraxis 
in Langenbrettach. Während dieser Zeit lernte er seine Frau kennen, 
die aus Schöntal-Bieringen stammt. Am 14. 2. 1987 begann sein Ar-
beitsleben in Seckach, zunächst als Assistent von Dr. Ulrich Pfeifer 
in den Praxisräumen im Obergeschoss des Anwesens Eicholzheimer 
Straße 6 und ab 1. 7. des gleichen Jahres als Gemeinschaftspraxis, die 
schon im Jahr darauf in das frisch fertiggestellte Ärztehaus in der 
Mittelgasse umzog. Drei Jahre später eröffnete er seine eigene Pra-
xis im ehemaligen Praxisanwesen des unvergessenen Dr. Braun in 
der Hinteren Gasse 23, wo die Familie Bender bis heute zuhause ist.
Für Dr. Bender selbst war es vor allem wichtig, seinen Patienten zuzu-
hören, was am Anfang wegen des für ihn fremden Dialekts nicht im-
mer einfach war. Er füllte die Lücken seiner Vita humorvoll mit vielen 
Anekdoten, ohne die Schweigepflicht zu verletzen, und hatte dabei die 
Lacher und viel Beifall auf seiner Seite. Thomas Ludwig dankte ihm, 
seiner Ehefrau Alexandra und Heidrun Schmitt, die 25 Jahre lang als 
gute Seele der Praxis agierte, für ihr segensreiches Wirken. Dazu ge-
hörte neben Fachwissen und Menschlichkeit auch eine stete Präsenz, 
das Sich-Kümmern zu jeder Tages- und Nachtzeit sowie viele Hausbe-
suche für mehr als drei Generationen von Menschen aus der Gesamt-
gemeinde Seckach, aber auch aus den umliegenden Ortschaften wie 
Bödigheim, Eberstadt oder Schlierstadt. Des Weiteren fand das ehren-
amtliche Wirken von Dr. Bender Anerkennung: seit 1988 ist er als be-
treuender Arzt für mehrere Herzsportgruppen der VHS Buchen tätig 
und seit einem Jahr auch für die Reha-Sportgruppen des SVS. Außer-
dem gehörte er trotz seines zeitraubenden Berufs von 1999 bis 2009 
dem Seckacher Gemeinderat an, wo er ebenfalls mit großem Wissen 
und guten Ideen zum Wohl des Gemeinwesens diente. Abschließend 
wünschte Bürgermeister Ludwig dem Ehepaar Bender einen schönen 
und langen Ruhestand, bei dem sicherlich der Garten, das Radfahren 
und die Enkelkinder eine ganz große Rolle spielen dürften.
Wie es gelang, mit Hilfe von Lisa-Marie Bundschuh von der Stabs-
stelle Kreisentwicklung im Landratsamt die Allgemeinärztin Eddy 
Yamile Ruiz Gonzalez als Nachfolgerin für Dr. Bender zu gewin-
nen, war ja bereits im Mitteilungsblatt Nr. 29 vom 23. 7. 2021 nach-
zulesen. Natürlich stellte sich die quirlige Kolumbianerin den Gäs-
ten noch einmal mit ihrer vielseitigen Ausbildung vor und freute 
sich sichtbar auf die neue Aufgabe, nachdem nun alle rechtlichen 
Hürden genommen sind. Und auch Bürgermeister Ludwig beton-
te: „Sehr geehrte Frau Ruiz, die Gemeinde Seckach freut sich ganz 
außerordentlich über Ihre Entscheidung, sich als Allgemeinärztin 
selbständig zu machen und vor allem natürlich darüber, dass Sie 
sich für uns entschieden haben. Herzlich Willkommen in Seckach!“ 
Dr. Bender stellt ihr freundlicherweise seine Praxisräume zur Ver-
fügung, bis die neuen Räumlichkeiten im Bahnhofsgebäude einen 
Umzug zulassen, was sicher noch einige Zeit dauern wird.
Seckacher Hallenbad seit 5. 10. 2021 zusätzlich auch diens-
tags geöffnet!
Das Seckacher Hallenbad steht seit dem 5. Oktober 2021 auch wie-
der dienstags für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. 
Die Zeitfenster für das Bad sind: 

Dienstag: 15.15 Uhr – 17.30 Uhr und 18.30 Uhr – 20.15 Uhr
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Das Zeitfenster für die Sauna ist:
Dienstag: 18.00 Uhr – 20.15 Uhr (Männer)

Die übrigen Zeitfenster im Bad und Sauna gelten unverändert weiter: 
Mittwoch: 14.00 Uhr – 15.45 Uhr und 16.45 Uhr – 19.00 Uhr,
Freitag: 15.45 Uhr – 17.30 Uhr und 18.30 Uhr – 20.15 Uhr sowie
Samstag: 13.45 Uhr – 16.00 Uhr und 17.00 Uhr – 19.15 Uhr.
Die Sauna hat mittwochs von 16.15 Uhr – 18.30 Uhr (Frauen) und 
freitags von 18.00 Uhr – 20.15 Uhr (gemischt) geöffnet. Vor den je-
weiligen Anfangszeiten liegt jeweils die viertelstündige Einlasszeit.
WICHTIG:
für den Besuch des Hallenbads und der Sauna ist eine Anmeldung 
erforderlich. Diese muss spätestens einen Tag zuvor telefonisch über 
die Tel.Nr. 06292/ 423 erfolgen. Das Telefon ist von Montag – Frei-
tag jeweils von 11–12 Uhr besetzt, der Zugang zum Bad wird von 
der sog. 3G-Regel bestimmt. Das bedeutet, dass das Bad und die 
Sauna nur Menschen offenstehen, die geimpft, genesen oder getes-
tet sind. Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss einen negativen 
Schnelltest vorweisen, der maximal 24 Stunden alt ist. Dies gilt un-
abhängig von der aktuellen 7-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-
Kreis. Die Gemeinde Seckach freut sich auf Ihren Besuch!
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 11. 10. 2021
Neue Coronavirus-Testverordnung
Seit dem 11. 10. 2021 gilt die neue Coronavirus-Testverordnung 
(TestV). Mit dieser Änderung wurde der Bund-Länder-Beschluss zur 
Beendigung der kostenlosen Bürgertestungen umgesetzt. Begründet 
wird diese Maßnahme mit dem nun schon seit vielen Monaten für 
alle Bürgerinnen und Bürger bestehenden Angebot, sich impfen zu 
lassen. Eine dauerhafte Übernahme der Kosten für alle Tests durch 
den Bund (und damit den Steuerzahler!) ist deshalb nicht länger an-
gezeigt und nicht erforderlich. Lediglich bestimmte Personenkreise, 
darunter Kinder und Jugendliche, Schwangere und Personen, die aus 
medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, bleiben von 
den Kosten befreit. Die Tests können nach wie vor in Testzentren, 
Apotheken und Arztpraxen vorgenommen werden. Keine Änderun-
gen gibt es bei Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Welche Personen erhalten auch weiterhin kostenlose Testangebote?
– Kinder bis 12 Jahre,
– Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (bis 31. 12. 2021),
–  Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation 

nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können oder in den 
letzten drei Monaten nicht geimpft werden konnten,

–  Schwangere generell bis zum 31. 12. 2021, da es die STIKO-Emp-
fehlung für sie erst seit dem 10. 9. 2021 gibt. Schwangere im ersten 
Schwangerschaftsdrittel können sich auch nach dem 31.12.2021 
weiterhin kostenlos testen lassen, denn für sie hat die STIKO keine 
generelle Impfempfehlung ausgesprochen,

–  Stillende bis zum 10. 12. 2021, da es die STIKO-Empfehlung für 
sie erst seit dem 10. 9. 2021 gibt,

–  Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem 
Coronavirus in Absonderung begeben mussten, wenn die Testung 
zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist,

–  Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutsch-
land aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impf-
stoffen geimpft wurden, bis zum 31. 12. 2021,

–  Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impf-
stoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen oder in 
den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teil-
genommen haben.

Welche Nachweise müssen bei der Testung vorgelegt werden?
–  Amtlicher Lichtbildausweis,
–  Wer aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 

werden kann, muss bei Inanspruchnahme der Testung ein entspre-
chendes Zeugnis vorlegen. Aus dem Zeugnis muss die Überzeu-
gung der ausstellenden ärztlichen Person oder der ausstellenden 
Stelle hervorgehen, dass eine medizinische Kontraindikation gegen 
eine Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 besteht. Außerdem müs-

sen der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum der getesteten 
Person sowie die Identität der Person oder Stelle, die das ärztliche 
Zeugnis ausgestellt hat, enthalten sein. Die Angabe einer Diagnose 
ist nicht erforderlich. Der Mutterpass kann als ärztliches Zeugnis 
zum Nachweis einer Schwangerschaft verwendet werden.

–  Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den 
vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.
de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, können 
ihre Anspruchsberechtigung durch die Vorlage ihrer Studienbe-
scheinigung und ihres Impfausweises nachweisen.

–  Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien können sich von den 
Verantwortlichen der Studien einen entsprechenden Teilnahme-
Nachweis ausstellen lassen.

Änderungen bei den Schnelltestzentren
Aufgrund der vorstehend erläuterten Änderungen der Corona-Test-
verordnung gibt es auch Änderungen bei den Kommunalen Test-
zentren des DRK-Kreisverbandes Buchen. Weil die Testnachfrage 
deutlich sinkt, muss das Testangebot angepasst werden. Es besteht 
aber weiterhin die Möglichkeit, sich an allen sieben Wochentagen in 
Buchen (nur noch H.-Dunant-Str. 1) und an fünf Tagen der Woche 
in Walldürn und Osterburken testen zu lassen. Jeder Test kostet ab 
dem 11. 10. 2021: 12 €. Diese sind in bar zu bezahlen, in Buchen ist 
auch EC-Kartenzahlung möglich. Das RIO-Schnelltestzentrum in 
Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14) hat seit dem 11. 10. 
2021 folgende Öffnungszeiten: Montag von 10–13 Uhr, Mittwoch 
von 16–19 Uhr, Freitag von 7–9 Uhr sowie Samstag und Sonntag 
von 9–13 Uhr. Die RIO-Schnellteststation in Adelsheim wird ab 
dem 18. 10. 2021 geschlossen bleiben.
CoronaEinreiseVO (Einreise aus dem Ausland)
Die Corona-Einreiseverordnung des Bundes trifft im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie einheitliche Regelungen für die Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland. Sie beinhaltet eine gene-
relle Nachweispflicht für Einreisende unabhängig von der Art des 
Verkehrsmittels und unabhängig davon, ob ein Voraufenthalt in ei-
nem Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet stattgefunden hat. Per-
sonen ab 12 Jahren müssen somit bei der Einreise aus dem Ausland 
grundsätzlich über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis 
oder einen Genesenennachweis verfügen. Daneben sind bei der Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland nach einem Aufenthalt in 
einem ausländischen Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet 
spezielle Anmelde-, Nachweis- und Quarantänepflichten zu beach-
ten. ACHTUNG: Es besteht eine Meldepflicht! D.h., bereits bevor 
Sie aus einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet einreisen, 
müssen Sie in der Regel eine digitale Einreiseanmeldung durchfüh-
ren (https://www.einreiseanmeldung.de/#/). Die aktuelle Liste der 
internationalen Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete finden 
Sie auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts; sie wird laufend 
fortgeschrieben. Bitte erkundigen Sie sich bei Auslandsreisen vor 
Ihrer Abreise über die Corona-Vorschriften in Ihrem Urlaubsland. 
Diese können von jenen in Deutschland abweichen, z.B. kann es im 
Ausland eine Quarantäneverpflichtung auch für geimpfte (Kontakt-)
Personen geben. Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise des 
Auswärtigen Amtes oder Ihres Reiseveranstalters.
Corona-Verordnung Kindergärten
Die Corona-Verordnung Kindergärten erfuhr zum 4. Oktober 2021 
einige Änderungen:
–  Die Vorgabe, wonach die Betreuung in möglichst konstant zusam-

mengesetzten Gruppen und die Arbeit in einem offenen Konzept 
in einem Gruppenverbund von maximal zwei bzw. drei betriebs-
erlaubten Gruppen zu erfolgen hat, ist entfallen. Damit wurde 
gruppenübergreifendes bzw. offenes Arbeiten im Rahmen der Be-
triebserlaubnis wieder ermöglicht.

–  Spaziergänge und Ausflüge sind wieder in einer gruppenübergrei-
fenden Zusammensetzung möglich. Der Besuch von Veranstal-
tungen, Kultureinrichtungen u.a. unterliegt den entsprechenden 
Vorgaben der CoronaVO.

–  Veranstaltungen in den Räumlichkeiten und auf dem Gelände der 
Einrichtung unterliegen den Vorgaben des § 10 CoronaVO.

–  Nichtimmunisiertes Personal kann für den Testnachweis an jedem 
Tag der Präsenz in der Einrichtung neben der Testung in der Ein-
richtung auch einen Testnachweis von einem Leistungserbringer 
nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung vorlegen.

–  Das Zutritts und Teilnahmeverbot besteht nicht mehr beim kurz-
fristigen Betreten des Geländes oder der Einrichtung, wenn dies 
für die Wahrnehmung der Personensorge zwingend erforderlich 
ist, also z.B. für das Bringen und Abholen des Kindes. Alle ande-
ren Aufenthalte in der Einrichtung oder auf dem Gelände der Ein-
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richtung, z.B. zur Eingewöhnung des Kindes, sind nur nach Vorla-
ge eines Test- Impf- oder Genesenennachweises möglich.

Viele weitere Informationen zu den geltenden Verordnungen und 
zum Pandemiegeschehen finden Sie auf den Homepages des Lan-
des Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/
de/startseite/), des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-
kreis.de/) und der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).

Maskenpflicht an Schulen
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Präsenzunterricht für 
den Lernerfolg der SchülerInnen durch nichts zu ersetzen ist. Um ihn 
zu ermöglichen, hat die Landesregierung Sicherungsmechanismen 
eingezogen, wie zum Beispiel die umfangreichen Testungen bei den 
SchülerInnen sowie die Maskenpflicht. Zur weiteren Verbesserung 
der Unterrichtssituation ist nun für die Zeit ab dem 18. 10. 2021 eine 
Lockerung der Maskenpflicht am Platz angekündigt, denn gerade in 
der Grundschule und beim Erlernen der Sprache sind Masken in pä-
dagogischer Hinsicht ein Hindernis. Hier die neuen Regelungen:
–  die Maskenpflicht am Platz entfällt in der Basis- und in der Warn-

stufe, in der Alarmstufe bleibt sie weiterhin bestehen,
–  auf Begegnungsflächen bleibt die Maskenpflicht unabhängig von 

der Infektionsstufe bestehen,
–  sollte sich zeigen, dass die Lockerung bei der Maskenpflicht zu 

einer großen Zahl an Infektions- und Quarantänefällen führt, be-
hält sich die Landesregierung vor, die Maskenpflicht auch in der 
Warn- und Basisstufe erneut einzuführen,

Die aktuelle Teststrategie für sie SchülerInnen (= drei Antigen-
schnelltests oder zwei PCR-Tests pro Woche) bleibt bestehen. Wird 
ein Schüler oder eine Schülerin positiv getestet, gilt weiterhin, dass 
dieser/ diese in Quarantäne muss. Auch die Quarantäneregelungen 
für die Klasse wurden nicht geändert (= fünftägige Testpflicht und 
fünftägige Maskenpflicht am Platz).
Aktuelles zur Impfkampagne
Die Auswertung der aktuellen Zahlen im Neckar-Odenwald-Kreis 
zeigt, dass die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf 
schützt. Daneben werden die Corona-Patienten in den Kranken-
häusern immer jünger. Das sind die beiden zentralen Erkenntnisse 
des Gesundheitsamtes und der Kliniken für den Monat September. 
Aber nicht nur die Patienten werden jünger, sondern auch die Infi-
zierten: Die aktuell am stärksten betroffene Altersgruppe ist jene der 
Zehn- bis 19-Jährigen!
Im September hat das Gesundheitsamt insgesamt 537 Infizierte re-
gistriert (August: 209). Es gab 101 Impfdurchbrüche (August: 33), 
das sind 18,8 % aller Infizierten. Damit war der Anteil der Impf-
durchbrüche im September noch höher als im August. 19 davon 
standen in einem direkten epidemiologischen Zusammenhang 
(eine Reisegruppe). Unter einem Impfdurchbruch versteht man, 
dass jemand, der vollständig geimpft ist und bei dem die Immuni-
sierung abgeschlossen ist, Symptome zeigt und dann per PCR-Test 
positiv getestet wird.
Die Impfsituation im Kreis gestaltet sich aktuell wie folgt: komplett 
geimpft sind (Stand: 3. 10.) 61,4 % das sind 88.232 Menschen. Ein-
mal geimpft sind 62,6 % oder 90.044 Bürger. Bei den vollständig 
Immunisierten liegt der Landkreis knapp über dem Landesdurch-
schnitt von 60,8 %.
Sehr aufschlussreich ist auch der Blick in die Krankenhäuser. Zwi-
schen dem 1. 8. und dem 8. 10. 2021 wurden in den Neckar-Oden-
wald-Kliniken 50 positiv getestete Patienten behandelt. Von diesen 
50 Patienten waren nur zwei vollständig geimpft! Hierbei handelte 
es sich um zwei ältere Patienten, deren Impfung schon länger zu-
rücklag, und bei denen eine Auffrischungsimpfung ratsam gewesen 
wäre. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 48 Patienten (= 96 %) 
ungeimpft waren, obwohl ihr Anteil an der Bevölkerung deutlich 
geringer ist. Das heißt: trotz Impfung kann man sich zwar mit Sars-
CoV-2 infizieren, aber Impfen verhindert schwere Verläufe.
Das Gesundheitsamt appelliert an die Bevölkerung, die üblichen 
Hygienemaßnahmen weiterhin zu beachten. Während es nämlich 
im letzten Herbst erst am 1. 10. den ersten Corona-Patienten in den 
Kliniken gab, gibt es in diesem Jahr durchgehend positive Patienten 
– und seit Anfang September bewegt sich diese Zahl konstant auf 
einem recht hohen Niveau. Auch deshalb sollten die Bürgerinnen 
und Bürger die Impfangebote also weiter nutzen, denn: Impfen hilft!
Impfen ging in die Regelversorgung über
Mit Ablauf des 30. 9. 2021 schlossen in Baden-Württemberg die 
Impfzentren. Tags darauf übernahmen niedergelassene Ärzte, 
Schwerpunktpraxen, Betriebsärzte und mobile Impfteams die Imp-
fungen komplett. Dazu gaben das Sozialministerium und die Kas-
senärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am 29. 9. 

2021 eine gemeinsame Willenserklärung ab, mit der sie ihre koope-
rative Zusammenarbeit für die Impfungen gegen das Coronavirus 
ab dem 1. 10. 2021 unterstrichen. Auch die Betriebsärzteschaft wirkt 
an der Impfkampagne weiter mit. Für eine Übergangszeit von drei 
Monaten werden zusätzlich 30 Mobile Impfteams in Baden-Würt-
temberg eingesetzt, um die niedergelassene Ärzteschaft zu unter-
stützen. Einen Teil ihrer Kapazität werden diese Mobilen Impfteams 
auch weiterhin für Vor-Ort-Impfaktionen einsetzen.
Mit Unterstützung der Kommunalen Landesverbände wollen das 
Ministerium und die KVBW die Impfleistungen im Land kontinu-
ierlich evaluieren. Bei Bedarf werden zusätzliche Maßnahmen er-
griffen. Wenn z.B. in einzelnen Regionen objektiv Engpässe auftre-
ten, wird zunächst die KVBW in Kontakt mit der Ärzteschaft vor 
Ort treten, um das Impfangebot durch diese zu erweitern. Wenn das 
nicht ausreicht, wird das Land das zusätzliche Impfangebot gezielt 
durch ergänzende Mobile Impfteams aufstocken.
Hinweis: am 11. 10. 2021 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 2,05 und die AIB bei 177. Für die 7-Ta-
ge-Inzidenz wurde vom Landesgesundheitsamt ein Wert von 82,5 
mitgeteilt, welcher sich wie folgt aufteilt: 7-Tage-Inzidenz Geimpfte: 
25,7 und 7-Tage-Inzidenz Ungeimpfte: 181,1!
Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das System der Terminvergabe wird beibehalten, weil diese Vorge-
hensweise für alle BürgerInnen viele Vorteile bringt. So kann der in-
dividuelle Sachverhalt oftmals komplett am Telefon besprochen wer-
den, womit das persönliche Erscheinen entbehrlich wird. In anderen 
Fällen klärt sich schon am Telefon, welche Unterlagen mitzubringen 
sind. Darüber hinaus können die BürgerInnen bei einem vorher ver-
einbarten Termin sichergehen, dass der/ die SachbearbeiterIn tat-
sächlich anwesend ist. Außerdem sind auch außerhalb der „alten“ 
Öffnungszeiten flexible Terminabsprachen möglich und es entfallen 
die lästigen Wartezeiten, welche es früher vor allem an den beiden 
Dienstleistungsabenden Montag und Mittwoch gab. Ein persönli-
ches Erscheinen ist also nur noch dann erforderlich, wenn die Erle-
digung des Anliegens auf andere Art und Weise (per Telefon, Mail 
oder schriftlich) nicht möglich ist. In jedem Fall müssen Sie sich aber 
vorher von zu Hause aus anmelden und einen Termin vereinbaren:
–  wenn das Bürgerbüro für Ihr Anliegen zuständig ist, nutzen Sie 

bitte die Mailadresse buergerbuero@seckach.de oder die Tel.Nr. 
06292/ 9201-12. Bitte vereinbaren Sie auch dann einen Termin, 
wenn Sie nur etwas abgeben oder abholen möchten. Auf diese Art 
und Weise ist gewährleistet, dass es zu keinen Wartezeiten und 
Ansammlungen kommt.

–  wenn die übrige Verwaltung zuständig ist, gelten die vorste-
henden Regelungen ebenfalls. Nutzen Sie zur Terminvereinba-
rung bitte nicht die Nummer der Zentrale, sondern unbedingt 
die Durchwahl bzw. Mailadresse der/des jeweils zuständigen Be-
diensteten; das Durchwahl- und Mailverzeichnis war in der letz-
ten Ausgabe des Mitteilungsblattes wieder abgedruckt.

Bei Betreten des Rathauses müssen Sie einen medizinischen Mund- 
und Nasenschutz tragen. Als medizinische Masken sind dabei OP-
Masken oder ein Atemschutz zu verstehen, der die Anforderungen 
der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-
dards erfüllt. Darüber hinaus sind die Hände zu desinfizieren und 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Außer-
dem dürfen Sie keine relevanten Symptome haben und nicht mit 
Erkrankten in Kontakt stehen, oder aus einem Risikogebiet einge-
reist sein. Um Beachtung wird gebeten.
Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der pandemischen Gesamtsituation bleiben die Besu-
che der Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren aus 
Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger und wegen des allgemeinen 
Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persönlicher Kontakte wei-
terhin eingestellt. Auch die anhaltend hohen Infektionszahlen spie-
len bei dieser Entscheidung eine Rolle sowie nicht zuletzt die Vor-
bildfunktion der Gemeinde. Stattdessen werden die Glückwünsche 
und die Ehrengabe weiterhin nachträglich durch einen Boten über-
bracht. Leider kann im Moment noch nicht vorhergesagt werden, ab 
wann die Besuche wieder möglich sein werden.
Vereinssammlungen für Altpapier
In den nächsten Wochen finden folgende Vereinssammlungen für 
Altpapier statt:
am Samstag, 30. 10. 2021, im Ortsteil Großeicholzheim und
am Samstag,   6. 11. 2021, im Ortsteil Seckach.
Beide Sammlungen finden als Abholaktionen statt! Bitte stellen Sie 
ihr gebündeltes Papier jeweils bis spätestens 8.00 Uhr gut sichtbar 
am Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet 
das Beratungsteam der KWiN unter der Tel.Nr. 06281/ 906-0.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.seckach.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/corona-verordnungen-schule-und-kita-angepasst-1/
https://km-bw.de/Grundschule
mailto:buergerbuero@seckach.de
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Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: Für Fragen stehen Ihnen geschulte 
Mitarbeiter unter der Telefonnummer: 06261/ 84-3333 und der Te-
lefonnummer: 06281/ 5212-3333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon 
ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr besetzt.
Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Amtlicher Teil
Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Montag, den 18. 10. 2021, um 19.00 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach statt. 
Tagesordnung:
1. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
1.1  Umbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu zwei Wohnun-

gen, Flst.Nr. 171, Gemarkung Zimmern
2. Anfragen zu Bauvorhaben
2.1  Neubau Einfamilienhaus mit Garage, Flst.Nr. 9439, Gemarkung 

Seckach
3. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister
Sitzungstermine des Technischen Ausschusses in diesem Jahr
Die Gemeindeverwaltung möchte die Bürgerschaft der Gemeinde 
Seckach – vor allem aber die Bauherren, Architekten und Planer –
darüber informieren, dass in diesem Jahr noch zwei öffentliche Sit-
zungen des Technischen Ausschusses stattfinden werden:
–  am Montag, den 15. 11. 2021, hierfür späteste Abgabe des An-

trags im Rathaus am Donnerstag, den 4. 11. 2021,
–  am Montag, den 20. 12. 2021, hierfür späteste Abgabe des An-

trags im Rathaus am Donnerstag, den 9. 12. 2021.
Bauanträge, die bis dahin nicht abgegeben wurden, können erst in 
der ersten öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses im Ja-
nuar 2022 behandelt werden; ein genauer Sitzungstermin hierzu 
steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Bei Rückfragen wen-
den Sie sich bitte während der üblichen Sprechzeiten an Frau Barba-
ra Schmitt im Bauamt der Gemeinde Seckach, Zimmer-Nr. 401, Tel. 
06292 / 9201-19. Wir bitten um Kenntnis und Beachtung.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de
Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)

 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190
Zahnärztlicher Notfalldienst
16.–18. 10. 2021     ZA. S. Heller, Brunnengasse 4, 74706 Osterbur-

ken, Tel. 06291/9480
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 
Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!! Zahnärztlicher Notfall-
dienst jetzt auch Online. Unter der Internetadresse www.zahn-forum.
de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsruhe die Notdienstplanung jetzt 
auch ins Netz gestellt, so dass diese Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.
Apotheken Notdienst
–  Samstag, 16. 10. 2021:  

Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Sonntag, 17. 10. 2021:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Montag, 18. 10. 2021:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722  
Buchen 

–  Dienstag, 19. 10. 2021:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 20. 10. 2021:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Donnerstag, 21. 10 .2021:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Freitag, 22. 10. 2021:  
Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer 
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben angezeigt, 
also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weitere Infos 
sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die diensthabenden Apo-
theken können auch unter folgender Nummer  0800 00 22 8 33 kos-
tenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem Handy ohne Vor-
wahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) abgefragt werden.
Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051
Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Sperrung der Seckachtalhalle 
Die Seckachtalhalle in Seckach ist am Samstag, den 16. 10. 2021, 
und am Sonntag, den 17. 10. 2021, wegen einer Veranstaltung für 
jeglichen Sport- und Spielbetrieb der Vereine, Gruppen und Orga-
nisationen gesperrt. Um Beachtung wird gebeten.

Sperrung Schloßgartenhalle 
Die Schloßgartenhalle in Großeicholzheim ist am Dienstag, den 19. 
10. 2021, wegen einer Veranstaltung für jeglichen Sport- und Spiel-
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betrieb der Vereine, Gruppen und Organisationen gesperrt. Um Be-
achtung wird gebeten.
Gemeindekindergarten Großeicholzheim feierte Erntedank 
in der Kirche

Zunächst wurde das Thema „Erntedank“ auf verschiedene Weise 
mit den Kindern im Kindergarten erarbeitet. Als Höhepunkt be-
suchten wir abschließend dazu die ev. Kirche Großeicholzheim, um 
dort gemeinsam zu singen, wie auch ein Dankgebet zu sprechen.
Herr Pfarrer Stromberger, der diesen Besuch ermöglichte, ging mit 
den Kindern ins Gespräch und so erfuhren sie vieles über Gott, die 
Kirche und die dort sehr ansprechend dekorierten „Erntegaben“. 
Auch wir vom Kindergarten brachten einen ganzen Bollerwagen 
voller Lebensmittel, gespendet von den Familien der Kindergarten-
kinder, mit zur Kirche. Die Bereitschaft, die ökumenische Aktion 
„Jedem so viel er braucht“ für Bedürftige zu unterstützen, war groß 
und auch Pfarrer Stromberger vermittelte den Kindern seine Begeis-
terung über die vielen Spenden, die an die Tafel gingen. Das Ernte-
dank-Thema konnte somit intensiv von den Kindern erlebt werden 
und besonders der Kirchenbesuch gefiel allen sehr gut. In diesem 
Sinne möchten wir uns bei Pfarrer Stromberger und auch bei den 
Familien für die zahlreichen Spenden aufs herzlichste bedanken!

Das Kindergarten-Team 

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
So., 17. 10. – 29. Sonntag im Jahreskreis 
  9.00 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier (Kollekte für Schul-

dendienst)
  9.30 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier 
11.00 Uhr Klinge: Wort-Gottes-Feier
11.30 Uhr Seckach: Taufe von Henri Josef Kirmse
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranz
Mo., 18. 10., HEILIGER LUKAS, Evangelist 
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbetung
Di., 19. 10., Dienstag der 29. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr Zimmern: Rosenkranz
18.30 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier – Kerzensegnung
Fr., 22. 10., Freitag der 29. Woche im Jahreskreis.
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier – Kerzensegnung
Pfarrbüro:
In der Zeit vom 4. 10. bis Donnerstag, 21. 10., ist das Pfarrbüro Os-
terburken nur mittwochs und freitags geöffnet. In diesem Zeitraum 
ist Adelsheim mittwochs und Seckach donnerstags geschlossen.
Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder  in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473,   

in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und  
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Sterbekreuze in unseren Kirchen
Im vergangenen Jahr mussten wir viele Menschen aus unserer Ge-
meinde zu Grabe tragen. Als Zeichen einer bleibenden Anteilnah-
me der Gemeinschaft, waren und sind die Sterbekreuze in unseren 
Pfarrkirchen ausgehängt. Im Rahmen der Gräberbesuche rund um 
Allerheiligen werden die Sterbekreuze deutlich sichtbar aufgestellt 

und der Name des Verstorbenen wird nochmals verlesen werden. Im 
Anschluss an die Gedenkfeier und den Gräberbesuch dürfen die An-
gehörigen die Kreuze mit nach Hause nehmen, um es dort als Erin-
nerung aufzubewahren. Nähere Informationen über den Beginn der 
Gräberbesuche in den einzelnen Gemeinden sind im Pfarrbrief und 
auf der Homepage (www.se-aos.de) veröffentlicht. Sofern die An-
gehörigen nicht anwesend sein können, besteht auch die Möglich-
keit, Ihnen das Kreuz zukommen zu lassen. Dafür bitten wir um eine 
Rückmeldung an eines der Pfarrbüros unserer Kirchengemeinde.
Großeicholzheim, St. Laurentius
Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Donnerstag, 28. 10. – 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier
Seckach, St. Sebastian
Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Freitag, 22. 10. – 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier
Zimmern, St. Andreas
Kerzensegnung vor Allerheiligen:
Dienstag, 19. 10. – 18.30 Uhr in der Eucharistiefeier
Allerheiligen:
Der Kaffeenachmittag an Allerheiligen entfällt.

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 17. 10. 2021
  9.30 Uhr Gottesdienst in Bödigheim mit Pfr. Fränkle
Großeicholzheim
Samstag, 16. 10.
10.00 Uhr Jungschar Blitz Kids Großeicholzheim
Sonntag, 17. 10. – 20. Sonntag nach Trinitatis 
  9.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Jubelkonfirmation Großeicholzheim Jubilare 2020 (Pfr. 

Ingolf Stromberger)
Dienstag, 19. 10.
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T Pfarrhaus Großeicholzheim
20.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 20. 10.
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Kirche Großeicholzheim, Thema: 

„Aussendung und Widerstand“ Pfr. Ingolf Stromberger

Vereinsnachrichten
SV Seckach

Abteilung Fußball – 1. Mannschaft
Am kommenden Sonntag, den 17. Oktober, spielen wir um 15.00 
Uhr zu Hause gegen die SpG Sindolsheim1/Rosenberg2. Gegen 
dieses Team haben wir noch eine Rechnung offen, die wir nun be-
gleichen wollen. In der Offensive müssen wir effektiver werden, das 
wissen wir und daran arbeiten wir mit unserem Coach Lukas Gei-
der. Wenn wir von Verletzungen verschont bleiben und öfter mit der 
gleichen Mannschaft antreten können, kommen auch die Sicherheit 
und das Selbstvertrauen zurück, um gegen die stärkeren Teams zu 
punkten. Jetzt am Sonntag bauen wir auch auf die Unterstützung 
unserer Fans, sodass wir wieder einen Schritt weiterkommen und 
den Anschluss an das Mittelfeld finden.
Abt. Kegeln 
Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Fürfeld war die 
Heimstärke des SV Seckach deutlich zu spüren. Die Gäste kamen 
mit der Bahnanlage überhaupt nicht zurecht und konnten in keiner 
Phase des Spiels Druck auf den Gastgeber ausüben. Am Ende stand 
auch in dieser Höhe verdienter 8:0 Erfolg für den SV Seckach zu Bu-
che. Es spielten: Florian Arthofer 546 Holz, Markus Münnich 543, 
Rainer Miesch 538, Jürgen Retter 513, Julian Kraus 511 und Chris-
topher Karle 494. 
Die Damenmannschaft war an diesem Wochenende spielfrei.

FG Seggemer Schlotfeger e.V. 
Mitgliederversammlung 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Samstag, 30. 
10. 2021, um 17.00 Uhr in der Seckachtalhalle statt. Alle Mitglieder, 
Freunde und Gönner des Vereins sowie die örtlichen Vereinsvor-
stände sind hierzu herzlich eingeladen. 
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 
  1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorstand 
  2. Anträge an die Jahreshauptversammlung 
  3. Bericht der Vorstände 

http://www.se-aos.de
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  4. Bericht Fachbereich Sport und Jugend 
  5. Bericht Fachbereich Kampagne 
  6. Bericht Fachbereich Logistik 
  7. Bericht Fachbereich Verwaltung 
  8. Bericht Fachbereich Technik 
  9. Bericht Fachbereich Öffentlichkeit und Kommunikation 
10. Bericht zum Sommerferienprogramm 2021 und Ausblick 2022 
11. Bericht Fachbereich Finanzen 
12. Bericht der Kassenprüfer 
13. Aussprache zu den Berichten 
14.  Antrag auf Entlastung des Vorstandes Finanzen und der gesam-

ten Vorstandschaft 
15. Grußworte 
16.  Vorstellung und Abstimmung zum neuen Kostüm der Schlot-

fegerin 
17. Ausblicke auf die Aktivitäten im Jahr 2021/2022 
18. Verschiedenes 
Anträge zur Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung müs-
sen mindestens fünf Tage vorher schriftlich beim ersten und zweiten 
Vorstand eingereicht werden. (Tamara und Christian Thomaier, Hin-
tere Gasse 1, 74743 Seckach). Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Wir haben uns entschieden, das Aktivenfest nochmals zu verschieben 
und es wie gewohnt im Anschluss an die nächste Kampagne zu feiern. 
Ehrungen werden im Rahmen des nächsten Aktivenfestes durchge-
führt, da dieses Fest einen angemessenen Rahmen dafür bietet.
Förderverein des Kindergartens „St. Franziskus“ Seckach e.V.
Bericht über die Jahreshauptversammlung
Im Jahre 2020 mit Unterstützung des Ehrenamtszentrums des Ne-
ckar-Odenwald-Kreises gegründet und schon einiges auf den Weg 
gebracht: nun zog der Förderverein „Kindergarten St. Franziskus 
Seckach“ erstmals Bilanz über die Aktivitäten im zurückliegenden 
Vereinsjahr. 1. Vorsitzender Markus Götzinger dankte zu Beginn 
seiner Ausführungen allen, die sich für die Belange und Inhalte des 
Fördervereins eingesetzt hatten, besonders aber der Gemeinde mit 
dem Bürgermeister an der Spitze für die kräftige Unterstützung. Er 
erinnerte auch an die am 6. 11. 2020 erfolgte Gründungsversamm-
lung mit dem anschließenden Fokus auf die Mitgliederwerbung. 
Als weitere Aktivitäten nannte er die direkte Ansprache von Firmen 
und Privatleuten mit der Bitte um Spenden, von Vereinen, die an-
stelle eines Vereinsausflugs den örtlichen Kindergarten unterstützen 
könnten und die Aufstellung von Spenden-Kässchen in den Secka-
cher Geschäften. Der Dank an alle Spender wurde mit einem kräfti-
gen Applaus unterstrichen. Als weitere Events des aktuell 54 Mitglie-
der umfassenden Vereins führte Markus Götzinger die Mitwirkung 
an St. Martin und den Adventsverkauf an, während das eigentliche 
Kindergartenfest wegen Corona ausfallen musste. Ein Teil der ersten 
Einnahmen wurde dazu verwendet, den Kindern Getränke und Eis-
portionen zu spendieren. Als nächste größere Aktion ist der Bau ei-
ner Matschküche geplant. Dank der Spenden und Mitgliedsbeiträge 
konnte Kassenwart Marco Niedderer im Anschluss über eine zufrie-
den stellende Finanzlage berichten. Seitens der Mitglieder zeigte man 
sich sehr zufrieden mit der Arbeit der Vorstandschaft und weil auch 
die Kassenprüferinnen Christine Schleier und Tamara Ackermann 
keine Beanstandungen vorzutragen hatten, erfolgte die einstimmige 
Entlastung der Vorstandschaft als Dank und Anerkennung für die 
zukunftsweisende Arbeit. Ebenfalls mit einstimmigem Votum wur-
de Corina Amend als 2. Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt. Mit der 
Bitte um weitere Unterstützung durch neue Mitglieder leitete der 1. 
Vorsitzende Markus Götzinger zum geselligen Beisammensein über.

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball: Nächstes Rundenspiel
Am kommenden Sonntag, den 17. 10. 2021, bestreitet unsere 1. 
Mannschaft in der Kreisklasse A ihr Rundenspiel gegen die SpG Erf-
tal. Spielbeginn ist um 15.00 Uhr in Großeicholzheim. 
Bereits am kommenden Samstag, den 16. 10. 2021, bestreitet unsere 
2. Mannschaft ihr Rundenspiel in der Kreisklasse B gegen den VfR 
Gommersdorf 3. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr in Gommersdorf.
Jugendbereich
F-Jugend SV Großeicholzheim
Samstag, den 16. 10., um 10.15 Uhr Spieltag in Großeicholzheim
E-Jugend SV Großeicholzheim
Samstag, den 16. 10., um 10.20 Uhr Spieltag in Großeicholzheim
D-Jugend JSG Großeicholzheim/Seckach/Schefflenz 2
Freitag, 15. 10., um 18.00 Uhr in Großeicholzheim
JSG Großeicholz./Seckach/Schefflenz 2 – FC Viktoria Hettingen
C-Jugend JSG Schefflenz/ Großeicholzheim/Seckach
Samstag, den 16. 10., um 13.00 Uhr in Allfeld
JSG Billigheim – JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach 

Montag, den 18. 10., um 18.45 Uhr in Großeicholzheim Pokalspiel
JSG Schefflenz/Großeicholzheim/Seckach – JSV Limbach/ Fahrenb.
B-Jugend JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach
Samstag, den 16. 10., um 16.00 Uhr in Walldürn Sportgelände Süd
JSG Hettingenb./Walld./Hainst. – JSG Großeicholz./ Scheffl./Seck. 
Mittwoch, den 20. 10., um 18.30 Uhr in Großeicholzheim Pokalspiel
JSG Großeicholz./Scheffl./Seck. – JSG Hettingenb./Walld./ Hainst.
Wichtige Info: Wir bitten alle Zuschauer, aus aktuellem Anlass, am 
Eingang des Sportgeländes ein Kontaktnachverfolgungsformular 
auszufüllen, oder sich mit der LUCA App registrieren! Wir bitten 
auch um Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen auf dem 
gesamten Sportgelände.
Förderverein des SV Großeicholzheim
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 17. 10. 2021 ab 
18.00 Uhr im Sportheim Großeicholzheim
Tagesordnung siehe KW 40 – Anträge bitte bis 15. 10. bei Günter 
Schmitt-Haber einreichen. Es gelten die jeweils aktuellen Hygiene-
vorschriften. Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der 3G-Re-
gelung möglich!                                                                  Der Vorstand
Einladung zur Jahreshauptversammlung der Abteilung Fuß-
ball am 17. 10. ab 18.30 Uhr im Sportheim Großeicholzheim
Tagesordnung siehe KW 40 – Anträge bitte bis 15. 10. 2021 bei Gün-
ter Schmitt-Haber einreichen. Eine Teilnahme ist nur unter Einhal-
tung der 3G-Regelung möglich!
Einladung zur Jahreshauptversammlung des SV Groß- 
eicholzheim 1921 e.V.
Der Hauptverein des SV Großeicholzheim lädt seine Mitglieder, 
Abteilungsleiter, Freunde und Gönner zur Jahreshauptversamm-
lung am Sonntag, den 24. 10. 2021, um 19.00 Uhr,  ins Sportheim 
ein. Im Mittelpunkt werden in diesem Jahr die Neuwahlen der Ge-
samtvorstandschaft stehen. Tagesordnung siehe KW 40 – Anträge 
können bis zum 23. 10. 2021 an Thomas Kegelmann, Rittersbacher 
Str. 2, 74743 Seckach-Gr., Tel. 06293/1207, lilalisa@t-online.de, ge-
stellt werden. Eine Teilnahme ist nur unter Einhaltung der 3G-Re-
gelung möglich! Ebenso weisen wir darauf hin, dass darüber hinaus 
im Rahmen der Sitzung die Abstands- und Hygieneregeln zu be-
achten sind!

FC Zimmern
Herbstspieltage
Am Samstag, 16. 10. 2021, spielen um 16.00 Uhr die B-Juniorinnen 
des SC Klinge beim FC Zimmern. Das Verbandsligaspiel gegen die 
SG Hohensachsen wird um 16 Uhr angepfiffen. Anschließend (18.30 
Uhr) treffen die AH-Mannschaften des FC Zimmern und des TSV 
Rosenberg aufeinander. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.
Der FC Zimmern konnte die Niederlage gegen die SpG Sennfeld 2/ 
Roigheim 2 am vergangenen Sonntag im Spiel gegen die SpG Adels-
heim wieder wettmachen und einen verdienten 3:0 Sieg einfahren. 
Am Sonntag, 17. 10. 2021, gastiert der FC Bödigheim in Zimmern. 
Die Gäste sind als Aufstiegsfavorit in die Runde gestartet. Bislang 
kamen sie noch nicht richtig in die Gänge. Dies soll für den Sonn-
tag auch so bleiben. Der FC Zimmern ist gegen den „kleinen“ FCB 
gewappnet und freut sich auf ein spannendes Spiel. Spielbeginn ist 
um 15.00 Uhr in Zimmern. Die Mannschaften freuen sich auf zahl-
reiche Unterstützung!
Arbeitseinsatz
Am Samstag, 23. 10., ist ab 9.00 Uhr einen Arbeitseinsatz am Sport-
platz geplant. Geeignete Geräte (Freischneider, Rächen etc.) sind 
mitzubringen.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
Bitte beachten Sie die (neuen) Zugangsregelungen: (gemäß Corona-
Landesverordnung):
•  Es muss ein negativer Corona-Schnelltest, ein Genesenen- oder 

Geimpften-Nachweis vorgelegt werden (3G). Vorschulkinder gel-
ten sofern sie keine Symptome haben als getestet. Schüler legen als 
Nachweis einen Schülerausweis vor.

•  Es gilt Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von 
der Maskenpflicht befreit.

•  Die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Es darf 
sich in der Bücherei nur jeweils 1 Besucher aufhalten (Ausnahme 
Elternteil mit Kindergarten-Grundschulkind)

•  Ausschließliche Rückgabe von Medien ist ohne Testnachweis 
möglich.                                                                    Das Büchereiteam

mailto:lilalisa@t-online.de
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Besen „Zum Kolbe“
13.–16.10. und 20.–22.10.: SCHLACHTFEST

(Kesselfleisch, saure Nierle, Kutteln usw.)

So., 17. und 24. 10. geöffnet. Achtung: am Sa., 23. 10.: geschlossene Gesellschaft!

27.10.–1.11.: Rindfleisch mit Meerrettich, Sauerbraten
So., 31.10.: Möglichkeit zum Kartoffelkauf

Bei uns gelten die 3-G-Regeln. Wir bitten um Beachtung. 
Öffnungszeiten: Mi.–Sa. ab 16 Uhr; Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr 

Auf Ihren Besuch freut sich das Kolbe-Team
Seckach-Waidachshof · Tel. (06291) 416350 oder 6482876 · www.zum-kolbe.de

Bezirksleiter Arno Flicker
Telefon 06291 625741 
Arno.Flicker@LBS-SW.de

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

Auf Grund von Covid-19 momentan nur noch bis 21 Uhr geöffnet!

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
1 Form Fleischkäse zum Backen (400 g)  
und 400 g Kartoffelsalat.
(Bitte vorbestellen) nur 4,44 €NEU!

Sauerbraten eingelegt nach Hausfrauen-Art 100 g 1.29 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.29 €

Bierschinken Ia, mager 100 g 1.39 €

Milde Gelbwurst mit und ohne Petersilie 100 g 1.22 €

Maissalat mit Fleischwurst 100 g 1.19 €

Allgäuer Rahmtorte 65 % Fett i. Tr.  100 g 1.49 €

ANGEBOT
VOM 15.10. BIS 21.10.2021
SCHWEINEBRATEN oder
KRUSTENBRATEN 100 g 1,09 €
Magere oder durchwachsene
STIEL- ODER KAMMRIPPLE 100 g 0,94 €
JAGDWURST mit Pistazien 100 g 1,19 €
Feine, grobe oder Bärlauch
DELIKATESS-LEBERWURST  100 g 1,09 €
KRÄUTERLYONER  100 g 1,09 €
Herzhaft deftige KÄSEKNACKER 100 g 1,19 €
SCHWEIZER WURSTSALAT 100 g 1,19 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Schmitt, Osterburken

SPEISEPLAN vom 18.10.–22.10.2021
MO: CHILI CON CARNE mit Brötchen 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SCHWEINEGESCHNETZELTES mit Bandnudeln 5,99 €
DO:  CURRYWURST mit Pommes oder Brötchen 5,99 € 
FR:  WILDGULASCH mit Spätzle 5,99 €
 ROTKRAUT 1,50 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

PROBIEREN SIE UNSERE KÜCHENFERTIGEN ERZEUGNISSE: 
Schaschlik, Cordon Bleu, gefüllte Rouladen, 

Gyrosgeschnetzeltes vom Schwein, Schlemmerrolle
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Einrichter  
(m/w/d in Vollzeit, 2-Schichtbetrieb, 
unbefristet)

Aufgaben:
l	Einrichten von CNC-Fräsmaschinen
l	Fertigen von kleinen bis mittleren Losgrößen
l	Herstellen von Vorrichtungen
l	Vertretung der Schichtleitung 

 
Voraussetzungen:
l	Ausbildung evtl. mit Berufserfahrung  
 im Metallberuf
l	Evtl. Kenntnisse bei der Erstellung von  
 CNC-Programmen 

 
Was wir bieten:
l	Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche  
 Tätigkeiten
l	Sichere Arbeitsplätze in einem renommierten,  
 weltweit tätigen Familienunternehmen

Odenwälder Kunststoffwerke  
Gehäusesysteme GmbH
Friedrich-List-Str. 3 | 74722 Buchen
Tel. (0 62 81) 404-00  
Mail Personalabteilung@okw.com

WIR SUCHEN  
SIE ALS...

www.okw.com

Wir sind ein weltweit
agierendes Unter-
nehmen, das auf die 
Herstellung und den 
Vertrieb hochwertiger 
Gehäuse und Dreh- 
knöpfe aus Kunststoff  
und Aluminium  
spezialisiert ist.

Sie möchten erfolg-
reich sein, Maßstäbe  
setzen und im Team 
tätig sein? Als mittel- 
ständisches, familien-
geführtes Unternehmen 
möchten wir dies gerne 
mit Ihnen realisieren.

Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1650,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  Kurz- und Vollstationäre Pflegeeinrichtung
•  moderner Neubau oder Haupthaus mit 
 Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 • 69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

Systemische Einzel-, Paar- & Familientherapie (IGsT/SG) 

74834 Elztal-Muckental • 06267 / 9296398 

info@mareike-senk.de
www.mareike-senk.de

Therapie, Coaching & Beratung 

•Persönlich •Telefonisch •Video-Call 


